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L37166 Kanalabgabe Steiermark

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §418;

ABGB §431;

KanalabgabenG Stmk 1955 §5 Abs1;

Rechtssatz

Das Stmk KanalabgabenG Stmk 1955 sieht ausdrücklich den Eigentümer der anschlussp;ichtigen Liegenschaft,

allenfalls den Eigentümer der anschlussp;ichtigen Baulichkeit als Abgabep;ichtigen an; daran können auch

privatrechtliche Vereinbarungen, denen allenfalls ein anderer Parteiwille entnommen werden könnte, nichts ändern.
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